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Einleitung 

"Besonderes, wem Besonderes gebührt! " So hätte insbesondere in den 
dreißiger Jahren die Antwort eines Handlungsgehilfen auf die Frage nach der 
ihm zustehenden Behandlung lauten können. 1 Ob ihm Besonderes gebührt oder 
ob er als Angestellter eher ein Arbeiter ist, der glaubt keiner zu sein,2 sei als 
soziologischer Aspekt dahingestellt. 

Besonderheiten beim Arbeitsverhältnis des Handlungsgehilfen bestehen jeden
falls, wenn seine durch den Arbeitsvertrag begründeten Rechtsbeziehungen 
abweichend von denen anderer Arbeitnehmer geregelt werden. Im Mittelpunkt 
steht daher das gemäß § 83 HGB ausschließlich für Handlungsgehilfen geltende 
Sonderarbeitsrecht der §§ 59 ff. HGB, das in seinem Anwendungsbereich den 
allgemeinen Regeln vorgeht. Das Arbeitsverhältnis der Handlungsgehilfen scheint 
aufgrund dieser formellen Sonderstellung geradezu auf Besonderheiten ausgerich
tet zu sein, die sich zudem in einer bloßen Kommentierung der §§ 59 ff. HGB 
erschöpfend behandeln lassen. 

Das Problem besteht jedoch darin, daß die im Jahre 1898 in Kraft getretenen 
Bestimmungen3 in ihrer Bedeutung von den Entwicklungen des Arbeitsrechts 
nicht unbeeinflußt blieben. 

Zu nennen sind neben den §§ 6 1 1  ff. BGB von 1900 auch die seitdem kontinu
ierlich geschaffenen Arbeitsschutzvorschriften, die von einer Berufsgruppen
zugehörigkeit losgelöst sind und die damit zumindest eine Konkretisierung der 
§§ 59 ff. HGB zur Folge haben. Wichtig ist weiter der seit dem ersten Weltkrieg 
erfolgte Ausbau des Tarifvertragsrechts, zumal die Verbände der Handlungs
gehilfen als ursprüngliche Koalitionspartner entweder aufgelöst oder in die 
Deutsche Angestelltengewerkschaft eingegliedert wurden, 4 so daß nunmehr 

1Vgl . etwa Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband Hamburg, S. 9 f. ; Deich, insb . S .  
32-5 1 ,  133-145,  1 84 f. ; Kracauer, S .  20, 56 ,  78-8 1 .  

2Anonym, aus Tange, S .  1.  

3Vgl . Art. 1 II EGHGB. 

'Vgl. dazu Süssengut, S. 34 ff. 

2• 
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Tarifverträge für alle Angestellten geschlossen werden. Hinzu kommt noch die 
Ende der sechziger Jahre eingesetzte spürbare Vereinheitlichung des Individual
arbeitsrechts. So wurden durch das Erste Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz unter 
anderem die nur für Handlungsgehilfen geltenden besonderen Kündigungsvor
schriften der §§ 66 - 72 HGB aufgehoben. Auch die Rechtsprechung hat sich 
insbesondere beim vertraglichen Wettbewerbsverbot um eine Abschwächung der 
unterschiedlichen Behandlung verschiedener Arbeitnehmergruppen bemüht. 

Nicht nur der Begriff Handlungsgehilfe hat sich in den des kaufmännischen 
Angestellten gewandelt. Einigkeit besteht auch darin, daß sich die Bedeutung 
dieses "handelsrechtlichen Arbeitsrechts "5 geändert hat. Unklar ist aber das 
Ausmaß . So erscheinen die Normen " in einem anderen Licht " ,  6 haben an 
"Bedeutung eingebüßt '17 oder hätten gar mit dem Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz 
aufgehoben werden können.8 Die Untersuchung, ob und gegebenenfalls welche 
Besonderheiten beim Arbeitsverhältnis der kaufmännischen Angestellten heute 
noch bestehen, wird eine genaue Antwort bringen. 

Damit fällt aber auch die Entscheidung über das Schicksal der §§ 59 ff. HGB. 
Sollte nämlich ein Vergleich mit den allgemeinen Grundlagen des Arbeitsrechts 
keine Besonderheiten mehr für das Handlungsgehilfenverhältnis ergeben, so 
wären die einst als "Standesbrief"9 der Handlungsgehilfen gepriesenen Regelun
gen heute nur noch ein Relikt aus alter Zeit. Dann aber könnte dieses systemwid
rig geregelte Arbeitsrecht als solches ersatzlos gestrichen werden. 

Letztlich wird sich am Untersuchungsergebnis ablesen lassen, inwieweit man 
der erwünschten Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer und dem Erlaß einer ver
einheitlichenden und vereinfachenden Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts 
näher gerückt ist . 

'Ausdruck bei Strauss, S. 24; vgl . auch Unbescheid, S .  8, der sogar von handelsrechtlichen 
Grundsätzen sprach. 

'Vgl . Richardi, Einführung, S . 1 5 .  

7Vgl . Schlegelberger/Schröder, Einl . vor § 59  HGB; nur geringe Bedeutung mißt Krall bereits 
1 928 zu, S. 1 1 1 ;  ähnlich Bai/, S .  XII u. S .  2 .  

'I.d .S .  Monjau, BB 1 969, S .  1042 . 

'Formulierung von Horrwitz, S .  10; ähnlich Unbescheid, S. 3 .  



Erstes Kapüel 

Der Handlungsgehilfe, § 59 S.  1 HS. 1 HGB 

Nach der Legaldefinition in § 59 S. 1 HS. 1 HGB ist Handlungsgehilfe, wer 
in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste gegen Entgelt 
angestellt ist. 1 Wie bereits der Gesetzesaufbau nahelegt, werden zwei Gruppen 
von Besonderheiten zu unterscheiden sein: Diejenigen in den Voraussetzungen 
und die in den Rechtsfolgen. 

Da jeder Handlungsgehilfe Arbeitnehmer, aber nicht jeder Arbeitnehmer 
Handlungsgehilfe ist, kommen Abweichungen auf arbeitsvertraglicher Ebene in 
Betracht, die von § 59 S. 1 HS. 1 HGB abschließend genannt werden. Nach 
allgemeinen Regeln kann auch hier die Handlungsgehilfeneigenschaft als solche 
vertraglich weder vereinbart noch entzogen werden. Daneben noch eine Gruppe 
"künstlicher Handlungsgehilfen "2 zu kreieren, auf deren Arbeitsverhältnis die 
§§ 59 ff. HGB nur aufgrund einer besonderen vertraglichen Vereinbarung 
Anwendung finden können, sei als Wortspiel und als Ausdruck einer möglichen 
Einbeziehung der § §  59 ff. HGB erwähnt. 

A. Anstellung 

Der Handlungsgehilfe muß angestellt sein. Dieses Tatbestandsmerkmal 
bedeutet, daß die Person in einem Arbeitsverhältnis stehen muß ,3 ohne aber 
bereits einen Hinweis auf eine Angestelltentätigkeit geben zu wollen. 4 Es 
unterstreicht damit zum einen das bereits mit dem Begriff Gehilfe zum Ausdruck 

'Zur Bezeichnung der Handlungsgehilfen vor der Schaffung dieses einheitlichen Begriffes, vgl . 
Beug, S .  8 ff. ; Ortner, S .  9 u. 10 .  

2So Honwitz, S.  32  u .  33 . 

'Vgl . statt vielenBaumbach/Duden!Hopt, § 59 Anm. 3 B; Etzel in GK-HGB, § 59 Rdnr. l ;  unklar 
Heymann/Kötter, § 59 Anm. 4; Schlegelberger/Schröder, § 59 Rdnr. 2 ff. ; Würdinger in 
RGRK-HGB, § 59 Anm. 12 a .  

4Dazu Kocka, S .  120 .  




